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Pressemitteilung
Maßgeblicher Erfolg in der Bekämpfung der Scheinselbständigkeit durch Zusammenarbeit zwischen Handwerkskammer und Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

Weltrich fordert mehr konzertierte Aktionen und politische Unterstützung durch die Bundesregierung

Die Scheinselbständigkeit von Unternehmen aus den 10 osteuropäischen Beitrittsstaaten hat sich auch im Jahr 2006 mit hoher Dynamik weiterentwickelt. So sind nach Einschätzung der Handwerkskammer zu Köln mittlerweile fast 20.000 Scheinselbständige im Bundesgebiet tätig. Allein im Bezirk der Handwerkskammer zu Köln ist der Anteil angemeldeter osteuropäischer Unternehmen im Jahresverlauf 2006 bis Ende November um fast 70% von 415 auf 698 Betriebe angestiegen. Im Vergleich dazu hat der Gesamtbestand an Betrieben im Kammerbezirk nur um 3% zugenommen. Die meisten Betriebsgründungen entsprechen nicht den Anforderungen eines selbständigen Unternehmens. Statt dessen werden die sogenannten Unternehmer auf Großbaustellen als billige Arbeitnehmer mit weniger als 5-Euro-Stundenlohn eingesetzt. Hiermit wird nach Einschätzung der Handwerkskammer eine erhebliche Zahl von Arbeitsplätzen in der Bauwirtschaft gefährdet bzw. bei steigenden Konjunkturzahlen werden keine neuen Arbeitsplätze geschaffen. 

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Herr Dr. Ortwin Weltrich, hofft, dass von der erfolgreichen Zusammenarbeit der Kölner Kammer mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit eine Signalwirkung ausgeht: „ Mit der Feststellung von über 100 scheinselbständigen Handwerkern in Köln durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit wird deutlich, dass Scheinselbständigkeit in keiner Weise toleriert wird.“ 
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Weltrich betont: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit der Zentrale in Köln ist für das Handwerk eine unverzichtbare Einrichtung und die maßgebliche Institution, die wirksam gegen Scheinselbständigkeit vorgehen kann.“

Die Handwerkskammer hatte bereits im November 2005 der Bundes- und der Landesregierung eine konzertierte Aktion im Kampf gegen die Scheinselbständigkeit vorgeschlagen. Die Landesregierung hatte daraufhin verschiedene Maßnahmen eingeleitet, während die Bundesregierung bislang weitergehende Maßnahmen abgelehnt hat. Nach Einschätzung der Kammer bedarf es aber unverändert gemeinsamer Aktionen mit Unterstützung der Bundesregierung. Hierzu Dr. Weltrich: “Nach unserer Einschätzung gibt es im bestehenden System eine Rechtslücke. So hat die Kammer in vielen Fällen auch bildlich dokumentiert, dass angemeldete Betriebe trotz gegenteiliger schriftlicher Zusicherungen lediglich in normalen Wohngebäuden ohne jegliche Struktur eines Bauunternehmens untergebracht sind, d. h. es handelt sich offenkundig um Wohnungen von Arbeitnehmern und nicht um Betriebsstätten. Aufgrund dieser Sachlage müsste bereits ein Verfahren wegen Scheinselbständigkeit eingeleitet werden. Hierfür fehlt der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aber die rechtliche Grundlage. Ebenso wird zunehmend versucht, über Scheingesellschaften mit 10 oder 15 Gesellschaftern die geltenden Rechtsregelungen für Arbeitnehmer zu umgehen. Auch im Hinblick auf den nächsten Schritt der Osterweiterung mit Rumänien und Bulgarien zum 01.01.2007 müsste hier dringend gesetzlich nachgebessert werden.“
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